
 

 

 
 
 
 
 

Konstanz, 16. April 2010 
 
 

das Jahr 2009 bescherte uns eine neue gesetzliche Regelung des Öko-Bereichs. Bereits im letzten 
Jahresanschreiben haben wir Ihnen die Änderungen mitgeteilt, die sich durch die neuen Verordnungen 
(EG) Nr. 834/2007, 889/2008 und 1235/2008 ergeben. Im folgenden Schreiben haben wir viele dieser 
Informationen für Sie noch mal aufgegriffen, einige Änderungen kommen neu hinzu. 

In Teil 1 geben wir Ihnen IMO-interne Nachrichten, die für die neue Kontrollsaison wichtig sind und 
einige allgemeine Informationen. 
In Teil 2 finden Sie einen Überblick über die wichtigsten Anforderungen in den für Sie relevanten 
Kontrollbereichen. 
 

Die Serviceleistungen der IMO-Geschäftsstelle in Konstanz 

Unter der Nummer 07531-81301-29 können Sie uns per Fax Unterlagen zusenden. 

Unsere E-Mail-Adresse lautet: imod@imo.ch 

Unter unseren Telefonnummern 07531-81301-0 (Landwirtschaft) 

07531-81301-20 (Verarbeitung, Import..) 

sind wir für Sie erreichbar: 

von Montag bis Freitag  von 9 - 12 und von 14 - 17 Uhr 

 

Wir bedanken uns bei Ihnen für das entgegengebrachte Vertrauen im vergangenen Kontrolljahr und 
wünschen Ihnen ein Jahr voller persönlicher und geschäftlicher Erfolge. Wir freuen uns darauf, auch in 
2010 mit Ihnen zusammenzuarbeiten! 

Ihre IMO Institut für Marktökologie GmbH 

 
Anlagen: Gebührenordnung für Verarbeiterbetriebe

WICHTIGE INFORMATIONEN ZUR KONTROLLE 2010 
FÜR DIE IMO-VERTRAGSPARTNER VERARBEITER, IMPORTEURE, 

HANDELSUNTERNEHMEN, AHV-BETRIEBE UND FUTTERMÜHLEN 
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Teil 1: IMO-interne Informationen 

1.1 Kulturförderung der IMO GmbH 
Aus den Mitteln der IMO-Kulturförderung für 2009 unterstützt IMO unter dem Motto “Sprachen lernen. 
Brücken bauen“ ein innovatives Seminar der Universität Konstanz, das Integration an Schulen durch 
didaktischen Spracherwerb für Lehrende fördert.  

1.2 Das bietet die IMO GmbH Ihnen an: 
Kontrolle und Zertifizierung ökologischer Produkte  

 Kontrolle und Zertifizierung gemäß EG-Öko-Verordnung (Verordnung (EG) Nr. 834/2007) inkl. 
Aquakultur 

 Kontrolle gemäß privater Richtlinien wie z.B. Naturland, Demeter, Bioland, Ökoland, BioSuisse 

 Durch die IMO Gruppe Kontrolle und Zertifizierung gemäß dem US-amerikanischen NOP 
(National Organic Program) für Betriebe, die Bio-Produkte in die USA exportieren wollen.  

 Durch die IMO Gruppe Kontrolle und Zertifizierung gemäß dem japanischen JAS (Japanese 
Agriculture Standard) für Betriebe, die Bio-Produkte nach Japan exportieren möchten. 

 Weitere Kontroll- und Zertifizierungssysteme  

 Kontrolle gemäß KAT-Kontrollsystem des KAT-Vereins für kontrollierte Tierhaltungsformen e.V.  

 GLOBALGAP für Eigenkontrollsysteme in der Produktion  

 IFS und BRC für Eigenkontrollsysteme in der Lebensmittelverarbeitung über unseren 
Kooperationspartner TÜV SÜD Management Service GmbH 

 Durch die IMO Gruppe Kontrolle und Zertifizierung nachhaltiger Waldwirtschaft gemäß FSC 
(Forest Steward Council) und andere Label  

 Social & Fairtrade Zertifzierung, eine Zertifizierung nach Sozialrichtlinien und Fairtrade-Kriterien 

 Textil-Zertifizierung GOTS 

 MSC- Zertifizierung, für nachhaltigen Fischfang (Wildfisch) 

Bitte sprechen Sie uns bei Interesse an.  

1.3 Anpassung der Kontrollgebühren 
Bitte beachten Sie die beiliegende Gebührenordnung für 2010. Im Jahr 2009 fanden umfassende Dis-
kussionen der Behörden mit dem Ziel statt, das Kontrollverfahren zu erweitern und zu standardisieren (s. 
Punkt 2.2). Daraus ergeben sich für IMO ab 2010 verbindliche Vorgaben für eine verstärkte Kontrolltä-
tigkeit, was die Kontrollgebühren erhöht. Beachten Sie bitte auch die geänderten Hinweise auf Seite 2 
der Gebührenordnung. 

1.4 Bio-Fach 2010 
Die IMO GmbH wird auf der BioFach 2010 wieder mit einem Stand in Halle 1 (Standnummer 101) 
vertreten sein. Gerne können Sie dort die Gelegenheit zu einem Austausch nutzen. Am besten, Sie 
vereinbaren jetzt schon einen persönlichen Gesprächstermin.  

1.5 Lieferanten-Datenbank auf oekolandbau.de 
Wir möchten Sie über die Datenbank auf oekolandbau.de informieren, in der sich eine große Auswahl an 
Anbietern für verschiedene Produktgruppen findet. 
http://www.oekolandbau.de/grossverbraucher/einkauf/lieferanten-datenbank/ 

http://www.imo.ch/index.php?seite=imo_services_forest_en&navigation=1707&root=998&kanal=html
http://www.oekolandbau.de/grossverbraucher/einkauf/lieferanten-datenbank/
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Teil 2: Verordnungen (EG) 834/2007 und (EG) 889/2008  

2 Allgemeines  

2.1 Wo und wie kann ich mich über die neuen Verordnungen informieren? 
Seit dem 1.01.09 gelten die Verordnung (EG) Nr. 834/2007 (Basisverordnung des Rates), 889/2008 
(Durchführungsverordnung der Kommission) und 1235/2008 (Kommissionsverordnung für Importe aus 
Drittländern). Es erfolgten auch schon mehrfach Änderungen durch die Verordnungen (EG) Nr. 
967/2008 (Logo), 1254/2008 (Hefe, Zusatzstoffe), 537/2009 (Drittlandsliste) und 710/2009 (Aquakultur). 

Auf der IMO-Web-Site finden Sie Zugang zur aktuellen EG-Öko-Verordnung unter: http://www.imo.ch.  

Über die weiteren Entwicklungen (Behördenauslegungen, Verabschiedung noch ausstehender 
Vorschriften usw.) werden wir Sie auf unserer Homepage informieren. Selbstverständlich beantworten 
wir auch gerne Ihre Fragen zu diesen und anderen Themen. 

2.2 Maßnahmen zur Verbesserung des Kontrollverfahrens 
Im Oktober 2009 wurden von der LÖK (Länderarbeitsgemeinschaft Ökologischer Landbau) Maßnahmen 
zur Verbesserung des Kontrollverfahrens verabschiedet.  
Ab dem 1. Januar 2010 müssen Öko-Kontrollstellen mindestens 20 % unangekündigte Kontrollen 
durchführen (bisher waren 10 % gefordert).  
Der Warenfluss muss betriebsübergreifend bei 30 % der Betriebe überprüft werden (mit Hilfe von Cross-
Checks durch Austausch mit anderen oder innerhalb einer Öko-Kontrollstelle).  
Weiterhin wird bei 5 % aller Vertragspartner eine risikoorientierte Probennahme gefordert. Wichtig 
hierbei ist, dass die 5% ausgewählt werden aus den Kunden, die keine entsprechende Selbstkontrolle 
durchführen. Wenn Sie bereits Rückstandsanalysen durchführen und dokumentieren, werden wir dies 
berücksichtigen. Dabei kann es sich auch um Analysen handeln, die von Abnehmern beauftragt werden. 
Die Analysen müssen dem Nachweis von Pflanzen- und Vorratsschutzmitteln, Gentechnik und 
unzulässigen Zusatzstoffen bei Erzeugnissen dienen. Ab 2010 werden wir Ihre Selbstkontrolle bei den 
Inspektionen entsprechend erfassen. 

2.3 Musterbescheinigung für GVO-Freiheit 
Mit Anhang XIII der Verordnung (EG) Nr. 889/2008 hat die Kommission ein Muster einer Verkäuferbe-
scheinigung entwickelt. Diese kann ab sofort als Bestätigung, dass die gelieferten Erzeugnisse nicht aus 
oder durch genetisch veränderte Organismen (GVO) hergestellt wurden, verwendet werden. Auf 
Wunsch erhalten Sie das IMO-Musterformular.  

2.4 Einheitliche Bescheinigungen 
In der VO (EG) Nr. 889/2007 ist im Anhang XII die Form der „Bescheinigung für den Unternehmer“ 
vorgegeben. Deshalb werden wir Ihnen ab 2010 eine Bescheinigung entsprechend der Verordnung mit 
Statusbericht zukommen lassen. 

2.5 Verzeichnis der Öko-Betriebe nach dem ÖLG über BioC 
Nach dem Ökolandbaugesetz (ÖLG) müssen wir als Kontrollstelle ein Verzeichnis über alle 
Unternehmen führen, die bei uns im Kontrollverfahren stehen. Diese Vorgabe erfüllen wir durch die 
Teilnahme am Projekt „Internetdatenbank BioC“ (www.bioc.info).  
Das ÖLG fordert seit 2009 zusätzliche Informationen über das Sortiment Ihrer Erzeugnisse; diese wer-
den wir für die Saison 2010 an BioC melden. Ab 2011 sollen außerdem alle Vorgaben in BioC hinterlegt 
werden, die für eine Bescheinigung nach EG-VO notwendig sind. Dabei handelt es sich um das 
Datum/die Daten der Kontrolle(n) sowie die Gültigkeitsdauer der Bescheinigung. Vorteil ist, dass Sie 
oder Ihre Kunden dann die Bescheinigung direkt aus der Datenbank ausdrucken können.  
Anhand der Datenbank BioC können Sie derzeit überprüfen, ob ein Betrieb, von dem Sie z.B. Ware zu-
kaufen möchten, im Kontrollverfahren ist. Diese Bestätigung aus der Datenbank ist jedoch nicht gleich-
wertig zu einer Konformitätsbescheinigung. Bei Warenzukauf müssen Sie zusätzlich die entsprechende 
Bescheinigung über die Ware verlangen. 

http://www.hpslex.de/8342007de.pdf
http://www.hpslex.de/8892008de.pdf
http://www.hpslex.de/12352008de.pdf
http://www.hpslex.de/9672008de.pdf
http://www.hpslex.de/12542008de.pdf
http://www.hpslex.de/5372009de.pdf
http://www.hpslex.de/7102009de.pdf
http://www.bioc.info/
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2.6 Kritische Punkte im Qualitätsmanagementsystem festlegen  
Unternehmen, die ökologische Erzeugnisse herstellen und/oder lagern, müssen gemäß der EG-Öko-
Verordnung Risikoquellen definieren und entsprechende Sicherungsmaßnahmen, zur Vermeidung einer 
Kontamination durch unzulässige Stoffe, schriftlich festlegen (Art. 63 VO (EG) 889/2008). 

2.7 Vermeidung von Rückständen bei Nutzung von Einrichtungen konventioneller Betriebe 
Konventionelle Betriebe setzen grundsätzlich chemische Lagerschutzmittel ein. Wird ökologische Ware 
dadurch mit nicht erlauben Wirkstoffen kontaminiert, hat dies eine Aberkennung der Ware zur Folge. 
Bitte sichern Sie sich in solchen Fälle vorher ab, damit es zu keiner Belastung Ihrer Ware kommt. 

3  Verarbeitung von Futtermitteln 

Verwendung nicht ökologischer Futtermittel (VO (EG) 889/2008 Art. 43) und von 
Umstellungsfuttermitteln (VO (EG) 889/2008 Art. 21) 
In der Fütterung von Nichtpflanzenfressern dürfen ab 1.1.2010 nur noch 5% der Jahresration aus 
konventionellen Futtermitteln bestehen. Voraussetzung für ihren Einsatz ist, dass diese im Anhang V 
der VO (EG) 889/2008 gelistet und derzeit in ökologischer Qualität am Markt nicht verfügbar sind. In der 
Tagesration darf der Anteil maximal 25% betragen. 
Der Anteil an Umstellungsfuttermitteln in der Ration darf ab dem 01.01.2009 im Durchschnitt nur noch 
30 % betragen. Stammen diese Futtermittel aus einer betriebseigenen Einheit, kann der 
durchschnittliche Anteil auf 100% (Änderungs-VO 1254/2008) erhöht werden.  

4 Heimtierfutter 

4.1 Zertifizierung von Öko-Heimtierfuttermitteln 
Heimtierfutter ist im Anwendungsbereich der VO (EG) Nr. 834/2007 (Art. 1 (2c) geregelt. Im Rahmen des 
Bundesprogramms Ökologischer Landbau wurde ein privater Standard für Bio-Heimtierfutter entwickelt 
und als Mindeststandard in Deutschland akzeptiert. Damit können wir eine Zertifizierung gemäß EG-
Öko-Verordnung von ökologisch erzeugten Heimtier-Futtermitteln durchführen (auf der IMO-Web-Site 
finden Sie Zugang zur zu dem Standard unter: http://www.imo.ch).  

5 Transport 

5.1 Transporte von losen Bio-Produkten (VO (EG) Nr. 889/2008, Art. 31 (2)) 
Die Verplombungs- und Genehmigungspflicht für den Transport von Bio-Produkten zu anderen Einheiten 
ist aufgehoben, sofern die Transporte direkt von einem kontrollierten Unternehmen zu einem anderen 
kontrollierten Unternehmen erfolgen. Es muss ein Begleitpapier mit den obligatorischen Angaben 
vorliegen (gemäß Art. 31 (1)). Über die Transportvorgänge muss Buch geführt werden. Die Überprüfung 
der Dokumentation erfolgt im Rahmen der Kontrolle. 

5.2 Sammeltransporte (VO (EG) Nr. 889/2008, Art. 30) 
Die bisherige Genehmigungspflicht für die Durchführung von Sammeltransporten von Milch und Eiern 
beider Qualitäten entfällt. Das Unternehmen muss zukünftig bei Sammeltransporten (Produkte sind nicht 
mehr spezifiziert) die Annahme, die Abholung und die Abholrunde dokumentieren und diese 
Informationen bei der Kontrolle zur Verfügung stellen. Vermischen oder Vertauschen von ökologischen 
mit nichtökologischen Erzeugnissen ist zu unterbinden und eine Identifizierung der ökologischen 
Erzeugnisse ist zu gewährleisten.  

6 Verarbeitung und Lagerung von Lebensmitteln 

6.1 Außer-Haus-Verpflegung  
Die Arbeitsgänge in gemeinschaftlichen Verpflegungseinrichtungen werden aus dem 
Anwendungsbereich der Verordnung Nr. VO (EG) 834/2007, Art.1 ausgenommen. Im Öko-
Landbaugesetzes vom 07.12.08 wird vom Recht der Mitgliedsstaaten Gebrauch gemacht, nationale 
Vorschriften anzuwenden: § 6 ÖLG „Vorschriften für gemeinschaftliche Verpflegungseinrichtungen“ 
bezieht Gaststätten, Krankenhäuser, Kantinen und ähnliche Einrichtungen in das Kontrollverfahren ein, 
sofern sie ihre Produkte mit Öko-Hinweis kennzeichnen und vermarkten.  
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Folgende Varianten der Kennzeichnung sind möglich:  
1. Komplette Bio-Speise; wenn alle Zutaten der EG-Öko-VO entsprechen (z.B. Bio-Grünkohleintopf, 

Bio-Schokoladenpudding) 
2. Einzeln zubereitete Bio-Komponenten zusammengesetzter Gerichte; bei dieser Bio-Komponente 

müssen alle Zutaten der EG-Öko-VO entsprechen (z.B. Bio-Salzkartoffeln) 
3. Die Kennzeichnung von ökologischen Zutaten einer Art oder eines landwirtschaftlichen 

Ausgangsstoffes in allgemeiner Form (eine abgrenzbaren Zutat oder Zutatengruppe) (z.B. „Wir 
verwenden ausschließlich Bio-Nudeln“, „Wir verwenden ausschließlich Bio-Frühstückseier“) 

4. Die Kennzeichnung einzelner Bio-Zutaten direkt an einer Speise setzt voraus, dass die 
betreffende Zutat ausschließlich in Bio-Qualität im gesamten Betrieb eingesetzt wird (z.B. Bio-
Möhren in einer Suppe) und die gesamte Speise/ Komponente der EG-Öko-VO entsprechen 
muss, sie darf also beispielsweise  keine Zusatzstoffe enthalten, die nicht zulässig sind, wie 
Glutamat oder Saccharin. 

6.2 Erzeugnisse aus Aquakultur und Meeresalgen  
Ab 2009 fallen auch Meeresalgen und Erzeugnisse der Aquakultur unter die Kontrollpflicht gemäß VO 
(EG) 834/2007. Damit gelten die Kennzeichnungsregeln jetzt auch für diese Produktgruppen (siehe 
Kapitel 6 „Kennzeichnung“). Für Importe müssen ebenfalls die gängigen Verfahren eingehalten werden 
(siehe Kapitel 8 „Import“). Die Produktionsvorschriften wurden mit der VO (EG) 710/2009 veröffentlicht 
und gelten ab dem 1.07.2010. Bis dahin wird auf die Produktionsvorschriften des Titel 2 der VO (EG) 
889/2008 allgemein verwiesen. In der Praxis gelten bis dahin privatrechtliche Standards wie z.B. die 
NATURLAND-Richtlinien. 

6.3 Wein 
Für die Weinbereitung ändert sich vorerst nichts: Anhang VIII der VO (EG) 889/2008 gilt explizit nicht 
für Wein, der aus ökologischen Trauben gewonnen wurde. Im Anhang VIII werden die Zusatzstoffe und 
Verarbeitungshilfsstoffe aufgelistet, die für ökologische Lebensmittel verwendet werden dürfen. Der 
Anhang IX (nichtökologische landwirtschaftliche Zutaten) dagegen muss bei der Weinaufbereitung 
beachtet werden. D.h., dass der bei der Weinverarbeitung verwendete Zucker ökologischen Ursprungs 
sein muss. Eine spezifische Durchführungsvorschrift ist in Bearbeitung und soll durch die EU-
Kommission im kommenden Jahr verabschiedet werden. 

6.4 Hefe 
Hefe darf weiterhin in konventioneller Qualität verwendet werden (vgl. Art. 27 (1b) der VO (EG) 
889/2008) und gilt bis 30.12.2013 als „nicht-landwirtschaftliche Zutat“ (VO (EG) 1254/2008 vom 
15.12.08), was für die Rezepturberechnungen von Bedeutung ist.   
Mit VO (EG) 1254/2008 wurde der Anhang VIII der VO (EG) 889/2008 um den „Abschnitt C – 
Verarbeitungshilfen für die Herstellung von Hefe und Hefeprodukten“ erweitert und ermöglicht die 
Herstellung von ökologischer Hefe. Bei Nichtverfügbarkeit darf bis zu 5 % nichtökologischer Hefeextrakt 
oder –autolysat (bezogen auf die Trockenmasse) zur Herstellung von Öko-Hefe verwendet werden. Die 
Verfügbarkeit von ökologischem Hefeextrakt oder -autolysat wird bis zum 31.12.2013 überprüft. 

6.5 Reinigung von Lagerstätten 
Die Reinigung von Lagerstätten vor Öko-Einlagerung samt Überprüfung der Wirksamkeit der 
Reinigungsmaßnahmen muss dokumentiert werden, sofern das Unternehmen das Lager für 
konventionelle und ökologische Erzeugnisse nutzt (VO (EG) Nr. 889/2008, Art. 35 (4c)). 

6.6 Färben von Ostereiern 
VO (EG) 1254/2008 vom 15.12.08 legt hierzu fest: „Für das traditionelle dekorative Färben der Schale 
gekochter Eier mit dem Ziel, diese zu einer bestimmten Zeit des Jahres auf den Markt zu bringen, kann 
die zuständige Behörde für den genannten Zeitraum die Verwendung natürlicher Farben und natürlicher 
Überzugsstoffe zulassen…“ 
Im Jahr 2009 haben die Bundesländer Baden-Württemberg, Bayern und Nordrhein-Westfalen 
Allgemeinverfügungen erlassen, in denen das Färben von Eiern geregelt wird. Unternehmen mit Sitz in 
anderen als den genannten Bundesländern haben die Möglichkeit, einen Antrag auf Zulassung der 
Stoffe zum Färben von Bio-Eiern bei der zuständigen Behörde oder über die IMO GmbH zu stellen. 
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Für einen jährlich befristeten Zeitraum von 1. Januar bis vier Wochen nach Ostern ist das Färben von 
Eiern unter Verwendung von Stoffen gemäß der Liste „Zulassung von Stoffen zum Färben von Eiern“ 
zugelassen. Diese Liste erhalten Sie auf Nachfrage bei uns bzw. können Sie auf der Homepage unter 
„Aktuelles“ einsehen. Synthetische Formen von Eisenoxiden und Eisenhydroxiden dürfen nur bis 
31.12.2013 verwendet werden. Lebensmittelrechtliche Bestimmungen bleiben von den 
Allgemeinverfügungen unberührt. 

7 Kennzeichnung 

7.1 EU-Gemeinschaftslogo, Codenummer der Kontrollstelle und Herkunftsangaben 
Voraussichtlich zum 01.07.2010 wird das neue EU-Gemeinschaftslogo (http://ec.europa.eu/agriculture/ 
organic/logo/index_en.htm) veröffentlicht. Auf der Verpackung aller in der EU produzierten, 
vorverpackten, ökologischen Lebensmittel muss das Gemeinschaftslogo angebracht sein (VO (EG) 
Nr. 834/2007, Art. 24). Bei Verwendung des Gemeinschaftslogos muss im selben Sichtfeld auch die 
Herkunft der landwirtschaftlichen Ausgangsstoffe angegeben werden:  
- "EU-Landwirtschaft", wenn die landwirtschaftlichen Ausgangsstoffe in der EU erzeugt wurden; 
-  "Nicht-EU-Landwirtschaft", wenn die landwirtschaftlichen Ausgangsstoffe in Drittländern erzeugt 

wurden; 
- "EU-/Nicht-EU-Landwirtschaft", wenn die landwirtschaftlichen Ausgangsstoffe zum Teil in der 
Gemeinschaft und zum Teil in einem Drittland erzeugt wurden. 

Sind alle landwirtschaftlichen Ausgangsstoffe, aus denen sich das Erzeugnis zusammensetzt, in 
demselben Land erzeugt worden, so kann die genannte Angabe "EU" oder "Nicht-EU" durch die Angabe 
dieses Landes ersetzt oder um diese ergänzt werden. 

Bei der genannten Angabe "EU" oder "Nicht-EU" können Zutaten mit kleinen Gewichtsmengen außer 
Acht gelassen werden, sofern die Gesamtmenge der nicht berücksichtigten Zutaten 2 Gewichtsprozent 
der Gesamtmenge der Ausgangsstoffe landwirtschaftlichen Ursprungs nicht übersteigt. 
Die genannte Angabe "EU" oder "Nicht-EU" darf nicht in einer auffälligeren Farbe, Größe oder 
Schrifttype als die Verkehrsbezeichnung des Erzeugnisses erscheinen (Art. 24 (1)). 
Es ergibt sich also ein „Kennzeichnungsblock“ aus EU-Logo, Codenummer, die unmittelbar unter dem 
Gemeinschaftslogo angeordnet sein muss, und Herkunftsbezeichnung. 
(zu Übergangsregelungen siehe Punkt 6.7) 

- Bei aus Drittländern eingeführten Erzeugnissen ist die Verwendung des Gemeinschaftslogos 
fakultativ (Art.24 (1) letzter Abschnitt). Wenn es angebracht wird, ist auch die Herkunftsangabe 
erforderlich. 

- Das Gemeinschaftslogo darf nur für verarbeitete Lebensmittel verwendet werden, wenn mind. 95 
Gewichtsprozent ihrer Zutaten landwirtschaftlichen Ursprungs ökologisch sind (Art. 25).  

- Das Gemeinschaftslogo darf nicht für Umstellungserzeugnisse verwendet werden (Art. 25). 
- Es ist nicht zulässig bei verarbeiteten Lebensmitteln mit Komponenten-Auslobung im 

Zutatenverzeichnis (siehe 6.3) und solchen, deren Hauptzutat ein Erzeugnis der Jagd auf wildlebende 
Tiere und der Fischerei (Wildfisch) ist (Art. 23 (4) b und c). 

7.2 Zutaten-Kennzeichnung 
Bei allen Verarbeitungsprodukten müssen im Zutatenverzeichnis die Öko-Zutaten angegeben werden. 
Dies kann auch mit einem Sternchen (*) erfolgen. 

7.3 Komponenten-Auslobung (VO (EG) Nr. 834/2007, Art. 23 (4c)) 
Einzelzutaten können in der Zutatenliste mit Bio-Hinweis gekennzeichnet werden. Diese Bio-
Kennzeichnung ist jedoch in der Zutatenliste nur dann möglich, wenn das Produkt mehr als 50% Zutaten 
landwirtschaftlichen Ursprungs enthält, wenn landwirtschaftliche Zutaten nicht gleichzeitig in 
konventioneller und ökologischer Qualität und Umstellungsqualität enthalten sind und wenn nur solche 
Zusatzstoffe, Verarbeitungshilfsstoffe, Aromen und Salze verwendet werden, die für die ökologische 
Produktion zugelassen sind (gemäß VO (EG) Nr. 834/2007, Art. (19 b)). Im Zutatenverzeichnis muss der 
Gesamtanteil der ökologischen Zutaten bezogen auf die Zutaten landwirtschaftlichen Ursprungs 
angegeben werden. 

http://ec.europa.eu/agriculture/%20organic/logo/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/%20organic/logo/index_en.htm
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7.4 Bio-Hinweis bei verarbeiteten Lebensmitteln bestehend aus Fisch aus Wildfang mit 
Öko-Zutaten ODER aus Wild mit Öko-Zutaten (VO (EG) 834/2007, Art. 23 (4c)) 

Voraussetzung für diese Kennzeichnungsvariante: Die Hauptzutat muss ein Erzeugnis der Jagd oder der 
Fischerei sein. Die Zutaten landwirtschaftlichen Ursprungs im Produkt (wie Gemüse, Gewürze, Öle, 
Fette, Kräuter etc.) müssen ausschließlich ökologisch sein. Die nicht-landwirtschaftlichen Zutaten 
(Zusatzstoffe u. a.) müssen dem Anhang VIII der VO (EG) 889/2008 entsprechen. 
Der Bio-Hinweis darf nur im Zusammenhang mit den ökologischen Zutaten erscheinen:  

 Im Verzeichnis der Zutaten (*) und  

 im selben Sichtfeld wie die Verkehrsbezeichnung z.B. „Wildfisch mit Bio-Gemüse“.  
Im Verzeichnis der Zutaten muss der Gesamtanteil der ökologischen Zutaten an den Zutaten 
landwirtschaftlichen Ursprungs angegeben werden. Dabei dürfen die Prozentangabe sowie der Öko-
Hinweis im Zutatenverzeichnis bezüglich der Farbe, Schrift und Größe nicht gegenüber den übrigen 
Angaben im Zutatenverzeichnis hervorgehoben werden.  

7.5 Berechnung der Prozentanteile bei verarbeiteten Bio-Produkten 
Die Übergangsfrist für die Berechnung des Prozentanteils von bestimmten Zusatzstoffen endet am 
01.07.2010. Bei der Berechnung der max. 5 % zulässigen Rohstoffe aus konventioneller Erzeugung 
müssen neben den zulässigen konventionellen, landwirtschaftlichen Erzeugnissen aus Anhang IX der 
VO (EG) 889/2008 auch die mit Sternchen gekennzeichneten Lebensmittelzusatzstoffe des Anhang VIII 
Teil A eingerechnet werden (Bixin, stark tocopherolhaltige Extrakte, Lecithin, Johannisbrotkernmehl, 
Guarkernmehl, Gummi Arabicum, Pektin). Bitte überprüfen Sie Ihre Rezepturen und Etiketten und 
passen Sie diese ggf. rechtzeitig an. 

7.6 Erzeugnisse aus der Umstellung  
Der Umstellungshinweis in der Kennzeichnung lautet: "Erzeugnis aus der Umstellung auf den 
ökologischen Landbau" oder "Erzeugnis aus der Umstellung auf die biologische Landwirtschaft". 
Verarbeitete Umstellungsprodukte mit nur einer landwirtschaftlichen Zutat pflanzlichen Ursprungs dürfen 
weiterhin mit dem Umstellungshinweis wie oben beschrieben ausgelobt werden (VO (EG) 889/2008, Art. 
62). 

7.7 Aufbrauchfristen von Vorräten und Verpackungsmaterial  
Vorräte, die vor dem 01.01.2009 nach VO 2092/91 produziert, verpackt, gekennzeichnet wurden, 
können in Verkehr gebracht werden, bis die Vorräte aufgebraucht sind (VO (EG) 889/2008, Art. 95). 
Verpackungsmaterial, das den Vorschriften der VO (EWG) 2092/91 genügt, kann bis zum 01.01.2012 
aufgebraucht/verwendet werden (VO (EG) 889/2008, Art. 95). 

7.8 Wein 
Für die Weinkennzeichnung gibt es keine Änderungen. Die richtige Bio-Auslobung bei Wein lautet: 
„Wein aus Trauben aus ökologischem Landbau“ bzw. „Wein aus Trauben aus der Umstellung auf 
ökologischen Landbau“.  

7.9 Code-Nummer der Kontrollstelle 
Auf allen Etiketten und Warenbegleitpapieren (Geschäftspapieren) von Bio-Produkten muss die Code-
Nummer der Kontrollstelle angegeben werden. Für Betriebe der Außer-Haus-Verpflegung muss die 
Code-Nummer auch auf Speiseplänen/ Speisekarten angebracht sein. Bitte achten Sie darauf, dass die 
Code-Nummer nicht allgemein angegeben wird, sondern nur in Bezug auf die Öko-Produkte.  
Die Code-Nummer der IMO GmbH lautet: DE-005-Öko-Kontrollstelle 

8 Handel 
Die Kontrollpflicht umfasst weiterhin auch Unternehmen, die mit verpackten und etikettierten 
ökologischen Erzeugnissen handeln. Auch der Online-Handel mit ökologischen Produkten ist 
kontrollpflichtig. Im Öko-Landbaugesetz vom 07.12.08 werden nur „Unternehmer, die ökologische 
Erzeugnisse oder Umstellungserzeugnisse ausschließlich an Endverbraucher abgeben…von der 
Kontrollpflicht ausgenommen“.  
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9 Import 

9.1 Importe aus der Schweiz und Exporte in die Schweiz von Bio-Erzeugnissen 
Seit dem 1. Juni 2009 sind für Importe in die EU sowie für Exporte in die Schweiz keine 
Kontrollbescheinigungen gemäß VO (EG) Nr. 1235/2008 erforderlich. 
Bio-Suisse fordert weiterhin eine Bestätigung (Bio Suisse Confirmation) für in die Schweiz importierte 
Bio-Suisse Produkte, die wir für Sie ausstellen. Das Verfahren bleibt unverändert: Sie weisen uns 
zusammen mit einer Kopie der Kundenrechnung die Bio Suisse Zertifizierung des Vorlieferanten nach. 

9.2 ĂKonformñ und ĂGleichwertigñ 
Unterschieden wird die Einfuhr von „konformen Erzeugnissen“ und von Erzeugnissen mit „gleichwertigen 
Garantien“. Bei „gleichwertigen“ Erzeugnissen werden die Verfahren der „Drittlandsanerkennung“ 
beibehalten und das einer „Kontrollbehörden- / Kontrollstellenanerkennung“ neu eingeführt (VO (EG) 
834/2007, Art. 32-33). Die Verordnung (EG) 1235/2008 der Kommission vom 08. Dezember 2008 legt 
die Durchführungsvorschriften zum Import „konformer“ und „gleichwertiger“ Erzeugnisse fest. 
Zum heutigen Stand gehen wir jedoch davon aus, dass die Importregelungen sich innerhalb der 
nächsten 3 Jahre in der Praxis nicht ändern werden. Die Listen der konformen und gleichwertigen 
Kontrollstellen gemäß der Anhänge I und IV der VO (EG) 1235/2008 sind noch nicht erstellt. Wir rechnen 
daher nicht vor 2013 mit Änderungen der bestehenden Importverfahren. 

9.3 Erweiterung der Drittlandsliste  
Tunesien wurde in die Drittlandsliste der VO (EG) Nr. 1235/2008 aufgenommen.  

9.4 Importe von Produkten der Aquakultur, von Meeresalgen und von Heimtierfutter 
Für Importe von Produkten der Aquakultur (Shrimps, Muscheln, Krebse, Fisch), von Meeresalgen 
(Spirulina etc.) und von Heimtierfutter ökologischer Qualität müssen die Unternehmen entsprechende 
Anträge auf Vermarktungsgenehmigungen für den Import ihrer Produkte bei der BLE stellen (Ausnahme: 
Importe aus Ländern der „Drittlandsliste“ mit den dort genannten Erzeugnissen). Für jede Importsendung 
ist eine Kontrollbescheinigung vorzulegen. Die Ware muss zolltechnisch korrekt abgewickelt werden 
(Zollstempel in Feld 17 der Kontrollbescheinigung) und bei Annahme im Betrieb einer 
Wareneingangskontrolle des Erstempfängers inkl. Dokumentation des Ergebnisses (in Feld 18 der 
Kontrollbescheinigung) unterzogen werden. 

9.5 Export von Bio-Produkten nach Korea  

Ab 2010 gibt es in Korea eine neue Regelung, die beinhaltet, dass sich Öko-Kontrollstellen direkt in 
Korea akkreditieren lassen müssen, wenn ihre zertifizierte Ware in Korea mit einem Hinweis auf den 
ökologischen Landbau verkauft werden soll. Nach neuester Information wurde das Inkrafttreten der 
neuen Verordnung auf den 31.12.2010 verschoben. Nach unserem Verständnis betrifft diese Regelung 
alle verarbeiteten Bio-Produkte, die nach Korea aus allen Ländern der EU exportiert werden sollen. IMO 
wird in Korea in 2011 mit der lokalen Kontrollstelle Doalnara Certified Organic Korea zusammen 
arbeiten, um Ihnen auch nach Ablauf der Frist weitere Exporte nach Korea möglich zu machen. Bitte 
informieren Sie uns rechtzeitig, falls Sie Exporte nach Korea planen.  

9.6 Export von Bio-Produkten nach Brasilien 
Ein neues Gesetz, das ab dem 28.12.2009 in Kraft tritt und ein Dekret für die Regelung der 
brasilianischen Produktion, Verarbeitung und Vertrieb von ökologischen Erzeugnissen legen fest, dass 
nur in Brasilien ansässige Kontrollstellen Zertifikate ausstellen dürfen. Da alle Verordnungen und 
Anweisungen durch das Ministerium erst im Verlaufe des Jahres 2009 verabschiedet und veröffentlicht 
wurden, ist die die Anpassungszeit für alle Interessierten sehr kurz bemessen, sodass Fristaufschub bis 
Ende 2010 gewährt wurde. IMO GmbH wird Ihnen auf Dauer in Zusammenarbeit mit IMO Brasilien eine 
Lösung anbieten können, Exporte nach Brasilien zu ermöglichen. Bitte informieren Sie uns rechtzeitig, 
falls Sie Exporte nach Brasilien planen. 

 

   Ende    



 

 

 
 
 
 

I 4.1.2 Gebührenordnung für die Kontrollbereiche  
Verarbeitung (B), Import (C) und Handel (H) 

nach Verordnung (EG) Nr. 834/2007 (EG-Öko-VO)  
und den entsprechenden Durchführungsvorschriften 

Die jährlichen Kosten setzen sich wie folgt zusammen:  

Verarbeiter, Importeure, Händler Kostenansätze 
(zzgl. 19% MWSt.) 

Jahreskontrollpauschale 
€ pauschal 200,-- 

Kontrollzeit vor Ort 
€ / Stunde 65,-- 

Zertifizierungspauschale 
€ pauschal 160,-- 

Bearbeitungszeit im Büro 
€ / Stunde 65,-- 

Hinweise zu den Kostenposten: 

Beispielrechnung: Bei einer angenommenen Kontrollzeit von 3 h im Unternehmen und 2 h 
Zertifizierungszeit im Büro belaufen sich die jährlichen Kosten auf total € 685 €,- (200 € + 5 Std. x 65 € + 
160 €). 

Jahreskontrollpauschale: diese Pauschale beinhaltet alle Spesen und allgemeinen Aufwendungen, die im 
Rahmen des Kontrollbesuches anfallen. 

 Terminplanung in der Geschäftsstelle. 

 Vorbereitung der Kontrolle durch den Inspektor. 

 An- und Abfahrt zur Jahreskontrolle auf Ihren Betrieb. 

Unternehmen, welche an derselben Betriebsadresse kontrolliert werden, wird eine reduzierte 
Jahreskontrollpauschale von € 150,- berechnet, vorausgesetzt beide Kontrollen können zum gleichen 
Termin durchgeführt werden.  

Unternehmen, die neben einem B-Betrieb noch einen A-Betrieb an der gleichen Adresse bewirtschaften, 
wird eine reduzierte Jahreskontrollpauschale von € 50.- berechnet, vorausgesetzt beide Kontrollen können 
zum gleichen Termin durchgeführt werden 

Kontrollzeit vor Ort: dieser Posten umfasst den Zeitaufwand für die Kontrolle im Betrieb. 

Zertifizierungspauschale: diese beinhaltet alle administrativen Aufwendungen, wie z.B.: 

 Meldung und Ummeldung Ihres Betriebes nach Artikel 28 der EG-Öko-VO bei der zuständigen 
Kontrollbehörde. 

 Ausstellung und Zusendung der Bescheinigung nach Anh. XII, VO (EG) 889/2008. 

 Aktenführung. 

 Behördenkontakt. 

 Quartals- und Jahresstatistik an die Landes- bzw. Bundesbehörden. 

 Koordination mit Verbänden und die Weiterleitung der Kontrollunterlagen an Verbände des 
ökologischen Landbaus, falls von Ihnen mit Datenfreigabe ausdrücklich gewünscht.  

Bearbeitungszeit im Büro: 

 Auswertung der Kontrollunterlagen in der Geschäftsstelle. 
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Hinweise zu den Gebührensätzen: 

 Für Unternehmen mit Sitz in Schleswig-Holstein erfolgt die Kostenaufstellung gemäß dem aktuellen 
Gebührentarif der Landesverordnung über Verwaltungsgebühren. 

 Für Unternehmen mit Sitz in Südtirol wird keine Mehrwertsteuer in Rechnung gestellt. 

 Sonderaufwendungen (individuelle Abklärungen, Prüfung von Aromen, Etikettenprüfung, Ausstellung 
weiterer Betriebszertifikate etc.) werden mit einem Stundensatz von € 65,- berechnet.  

 Die Bearbeitung von Abweichungen der Sanktionsstufe V und höher (Vorläufiges Vermarktungsverbot 
und das Entfernen des Hinweises auf den ökologischen Landbau nach Artikel 30), sowie behördlich 
angeordnete Auflagen/Anfragen, werden mit € 65,- pro Stunde berechnet. 

 Sanktionierte bzw. behördlich veranlasste Nachkontrollen werden separat in Rechnung gestellt (€ 200,- 
Grundbetrag plus € 65,- pro Stunde Zeitaufwand für die Kontrolle vor Ort und Bearbeitung). 

 Extra Anfahrten zu weiteren Betriebsstätten o.ä., die nicht im Rahmen Ihrer Jahreskontrolle geprüft 
werden können, oder im Verdachtsfall, werden pauschal mit € 200,- in Rechnung gestellt. 

 Die Bearbeitung von Rückstandsfällen erfolgt nach Aufwand auf der Basis von € 65,- pro Stunde. Im 
Falle einer Probennahme zu Analysezwecken werden unsere Sachaufwendungen pauschal mit € 35,- 
in Rechnung gestellt zuzüglich der Analysekosten. 

 Für kurzfristige Absagen von Kontrollterminen (weniger als drei Arbeitstage vor dem Termin) werden 
pauschal 65 € in Rechnung gestellt.  

 Wenn die angekündigte Kontrolle vor Ort nicht durchgeführt werden kann, z.B. weil keine 
verantwortliche Person angetroffen wird, werden 60 % der Kontrollpauschale, mindestens aber € 130,- 
in Rechnung gestellt. 

 Das Ausstellen von Partiezertifikaten z.B. für Exporte in die Schweiz wird pauschal mit € 50,- pro 
Zertifikat in Rechnung gestellt. Mengenrabatte sind auf Anfrage möglich. 

 Für die Kontrolle nach den BioSuisse-Richtlinien wird eine Aufwandspauschale von € 100,- erhoben. 
Für die Überprüfung von Regionalprogrammen (z.B. Öko-Qualität Bayern ÖQB/LVÖ etc.) wird eine 
Aufwandspauschale von 65 € erhoben. 

 Alle Preise sind ohne Mehrwertsteuer angegeben. 

Die Gebührenordnung gilt ab dem 1.01.2010 und ersetzt alle früheren Gebührenordnungen. 


